
 
 

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gemäß  § 203 Abs. 2 Satz 2, § 186 
Abs. 4 Satz 2 AktG zu Tagesordnungspunkt 5 der Tage sordnung 

 
Unter Tagesordnungspunkt 5 der Hauptversammlung am 12. August 2009 schlagen 
Vorstand und Aufsichtsrat die Schaffung eines neuen, genehmigten Kapitals vor. Der 
Vorschlag sieht unter anderem vor, dass der Vorstand ermächtigt wird, in bestimmten Fällen 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre 
auszuschließen.  

Der Vorstand erstattet gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG über die 
Gründe für den Ausschluss des Bezugsrechts den nachfolgenden Bericht. Der Bericht liegt 
vom Tag der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der 
Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre aus. Auf Verlangen wird der Bericht jedem Aktionär 
unverzüglich und kostenlos übersandt. Der Bericht wird darüber hinaus auch auf der 
Internet-Seite der Gesellschaft unter www.girindus.com zusammen mit der Tagesordnung 
veröffentlicht. 

Die derzeit geltende Satzung sieht in § 7 Abs. 3 ein genehmigtes Kapital vor, das den 
Vorstand ermächtigt, das Grundkapital um bis zu 3.250.000,00 € durch Ausgabe neuer 
Aktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen. Diese Ermächtigung ist teilweise 
ausgeübt worden und im übrigen am 23. Juni 2009 ausgelaufen. Vorstand und Aufsichtsrat 
schlagen der Hauptversammlung daher die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 
vor. 

Um der Gesellschaft kursschonende Reaktionsmöglichkeiten auf Marktgegebenheiten zu 
erhalten und um sowohl Barkapitalerhöhungen als auch Sachkapitalerhöhungen flexibel zu 
ermöglichen, soll die Verwaltung der Gesellschaft durch Schaffung einer entsprechenden 
neuen Ermächtigung ermächtigt werden, das Grundkapital der Gesellschaft durch die 
Ausgabe von neuen Aktien zu erhöhen. Die Ermächtigung soll für die längste gesetzlich 
zulässige Frist von fünf Jahren erteilt werden. Grundsätzlich sind dabei die neuen Aktien den 
Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand  soll jedoch ermächtigt werden, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht in bestimmten Fällen auszuschließen.  

Der Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge ist erforderlich, um ein praktikables 
Bezugsverhältnis darstellen zu können. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre 
ausgeschlossenen Aktien werden entweder durch Verkauf über die Börse oder in sonstiger 
Weise bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. Der mögliche Verwässerungseffekt ist auf 
Grund der Beschränkung auf Spitzenbeträge gering.   

Der Bezugsrechtsausschluss für die Barkapitalerhöhungen gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
versetzt die Gesellschaft in die Lage, kurzfristig günstige Börsensituationen ausnutzen zu 
können und durch schnelle Platzierung junger Aktien bei einem aufzunehmenden Investor 
einen höheren Mittelzufluss zu erzielen. Diese Ermächtigung ist auf 10 % des Grundkapitals 
begrenzt. Durch diese Vorgaben sind die Aktionäre vor einer unzulässigen Verwässerung 
ihres Anteilsbesitzes geschützt. Weiterhin besteht angesichts des begrenzten Volumens der 
Kapitalerhöhung für die Aktionäre die Möglichkeit, ihren Anteil am Grundkapital der 
Gesellschaft durch Zukäufe über die Börse zu wahren. 

Der Bezugsrechtsausschluss zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen, 
Unternehmensbeteiligungen, Teilen von Unternehmen, gewerblichen Schutzrechten oder 
sonstigen Produktrechten oder sonstigen Sacheinlagen soll der Gesellschaft ermöglichen, 
entsprechende Akquisitionen gegen Gewährung von Aktien zu tätigen. Die Gesellschaft steht 
mit ihrem Kerngeschäft, der Verfahrensentwicklung und Wirkstoffherstellung für die 
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Pharmaindustrie, im globalen Wettbewerb mit anderen Unternehmen, die insbesondere aus 
Europa und den USA kommen. Die Gesellschaft muss daher jederzeit in der Lage sein, den 
sich ändernden Gegebenheiten des schnelllebigen internationalen Wettbewerbs Rechnung 
zu tragen und im Interesse ihrer Aktionäre schnell und flexibel zu handeln. Insbesondere die 
Pharmabranche zeigt seit mehreren Jahren, dass es häufig zu kurzfristigen Änderungen an 
den Märkten oder bei einzelnen Unternehmen kommt. Um auf diese Veränderungen 
reagieren und damit die Wettbewerbsposition der Gesellschaft erhalten und ausbauen zu 
können, ist die Option notwendig, Unternehmen oder Beteiligungen erwerben zu können. Um 
die Liquidität der Gesellschaft zu schonen, kann es sich im Einzelfall anbieten, solche 
Erwerbe mit Aktien der Girindus Aktiengesellschaft zu bezahlen. Die Praxis zeigt auch, dass 
die Inhaber attraktiver Akquisitionsobjekte als Gegenleistung häufig die Verschaffung von 
stimmberechtigten Aktien der erwerbenden Gesellschaft verlangen. Bei Einräumung eines 
Bezugsrechts an die Aktionäre wäre daher möglicherweise eine Akquisition gegen 
Gewährung von Aktien im Einzelfall nicht möglich und die damit für die Gesellschaft und die 
Aktionäre verbundenen Vorteile könnten nicht erreicht werden. Daher kann ein 
Bezugsrechtsausschluss im Einzelfall im Interesse der Aktionäre sachlich gerechtfertigt sein, 
obwohl er zu einer Verringerung der relativen Beteiligungsquote und des relativen 
Stimmanteils der vorhandenen Aktionäre führt. Konkrete Erwerbsvorhaben, für die von der 
Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts Gebrauch gemacht werden soll, bestehen zur 
Zeit nicht.   

Der Bezugsrechtsausschluss zur Bedienung von durch die Gesellschaft ausgegebenen 
Aktienoptionen soll es der Gesellschaft ermöglichen, gegebenenfalls die auf Grundlage der 
unter Tagesordnungspunkt 4 der Hauptversammlung vom 4. Juli 2002 geschaffenen 
Ermächtigung oder auf Grundlage künftiger Ermächtigungen ausgegebenen Aktienoptionen 
auch durch Aktien aus einer Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital zu bedienen. 
Daneben soll es dem Vorstand auch ermöglicht werden, Belegschaftsaktien auf diesem 
Wege auszugeben. Diese Vergütungsinstrumente ermöglichen, den Mitgliedern der 
Geschäftsleitung und den Mitarbeitern der Gesellschaft und verbundener Unternehmen 
einen zusätzlichen Leistungsanreiz zu bieten und diese damit zum Vorteil der Gesellschaft 
und ihrer Aktionäre zu höheren Leistungen zu motivieren und an die Girindus-Gruppe zu 
binden.   

Der Vorstand wird jeweils im Einzelfall sorgfältig prüfen, ob die Ausnutzung der 
Ermächtigung zur Kapitalerhöhung und ein eventueller Bezugsrechtsausschluss auch unter 
Abwägung der Interessen der bisherigen Aktionäre im wohlverstandenen Interesse der 
Gesellschaft liegt. Über jede Ausnutzung des genehmigten Kapitals wird der Vorstand in den 
nächstfolgenden Hauptversammlungen berichten. 

 

Bergisch Gladbach, im Juni 2009 

Der Vorstand 

 

gez. Dr. Harald Mothes   gez. Martin Weiland 

 

 


